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Behindertenbegleitung 
 

Medizinische/r MasseurIn und HeilmasseurIn 
 

SanitäterIn 
 

Medizinische Assistenzberufe 
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Überblick Gesundheits- und Sozialberufe von Karl Preterebner 26.05.2017 / 2 

Hebamme 
 

 

Der Hebammenberuf umfasst die Betreuung, Beratung und Pflege der 

Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen, die Beistandsleistung bei der 

Geburt sowie die Mitwirkung bei der Mutterschafts- und Säuglingsfürsorge. 

 

 

 

Zugangsvoraussetzung 

 
 Reifeprüfung: Matura 

   Berufsreifeprüfung 

   Studienberechtigungsprüfung 

   ………  

 

 

Aufnahmeverfahren 

 
 schriftlicher Test 

 Aufnahmegespräch 

 

 

 

Das Studium 

 
 Vollzeit 

 Studiengebühr 

 6 Semester inkl. 50 Wochen Berufspraktikum 

 Bachelor 

 Alle 3 Jahre 

 Abschluss – Bachelor of Science in Health Studies (BSc) 
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Medizinisch-technische Dienste 

Physiotherapie 
 

Der physiotherapeutische Dienst umfasst die eigenverantwortliche 

Anwendung aller physiotherapeutischen Maßnahmen nach ärztlicher 

Anordnung im intra- und extramuralen Bereich, unter besonderer 

Berücksichtigung funktioneller Zusammenhänge auf den Gebieten der 

Gesundheitserziehung, Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation. Hiezu 

gehören insbesondere mechanotherapeutische Maßnahmen, wie alle Arten von 

Bewegungstherapie, Perzeption, manuelle Therapie der Gelenke, 

Atemtherapie, alle Arten von Heilmassagen, Reflexzonentherapien, 

Lymphdrainagen, Ultraschalltherapie, weiters alle elektro-, thermo-, photo-, 

hydro- und balneotherapeutischen Maßnahmen sowie berufsspezifische 

Befundungsverfahren und die Mitwirkung bei elektrodiagnostischen 

Untersuchungen. Weiters umfasst er ohne ärztliche Anordnung die Beratung 

und Erziehung Gesunder in den genannten Gebieten. 

 

 

Zugangsvoraussetzung 

 
 Reifeprüfung: Matura 

   Berufsreifeprüfung 

   Studienberechtigungsprüfung 

   ………  

 

Aufnahmeverfahren 

 
 schriftlicher Test 

 Aufnahmegespräch 

 

 

Das Studium 

 
 Vollzeit 

 Studiengebühr 

 6 Semester inkl. 15 Wochen Berufspraktikum 

 Bachelor 

 Abschluss – Bachelor of Science in Health Studies (BSc) 
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Medizinisch-technische Dienste 

Biomedizinische Analytik 

Der medizinisch-technische Laboratoriumsdienst umfasst die 

eigenverantwortliche Ausführung aller Laboratoriumsmethoden nach 

ärztlicher Anordnung, die im Rahmen des medizinischen Untersuchungs-, 

Behandlungs- und Forschungsbetriebes erforderlich sind. Hiezu gehören 

insbesondere klinisch-chemische, hämatologische, immunhämatologische, 

histologische, zytologische, mikrobiologische, parasitologische, mykologische, 

serologische und nuklearmedizinische Untersuchungen sowie die Mitwirkung 

bei Untersuchungen auf dem Gebiet der Elektro-Neuro-Funktionsdiagnostik 

und der Kardio-Pulmonalen-Funktionsdiagnostik. 

 

Zugangsvoraussetzung 

 
 Reifeprüfung: Matura 

   Berufsreifeprüfung 

   Studienberechtigungsprüfung 

   ………  

 

Aufnahmeverfahren 

 
 schriftlicher Test 

 Aufnahmegespräch 

 Eignungstest 

 

 

Das Studium 

 
 Vollzeit 

 Studiengebühr 

 6 Semester inkl. Berufspraktikum 

 Bachelor 

 Abschluss – Bachelor of Science in Health Studies (BSc) 
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Medizinisch-technische Dienste 

Radiotechnologie 

Der radiologisch-technische Dienst umfasst die eigenverantwortliche 

Ausführung aller radiologisch-technischen Methoden nach ärztlicher 

Anordnung bei der Anwendung von ionisierenden Strahlen wie diagnostische 

Radiologie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin und anderer bildgebender 

Verfahren wie Ultraschall und Kernspinresonanztomographie zur 

Untersuchung und Behandlung von Menschen sowie zur Forschung auf dem 

Gebiet des Gesundheitswesens. Weiters umfasst der radiologisch-technische 

Dienst die Anwendung von Kontrastmitteln nach ärztlicher Anordnung und 

nur in Zusammenarbeit mit Ärzten (Ärztinnen). 

 

Zugangsvoraussetzung 

 
 Reifeprüfung: Matura 

   Berufsreifeprüfung 

   Studienberechtigungsprüfung 

   ………  

 

Aufnahmeverfahren 

 
 computergestützter Test 

 Aufnahmegespräch 

 

 

Das Studium 

 
 Vollzeit 

 Studiengebühr 

 6 Semester inkl. Berufspraktikum 

 Bachelor 

 Abschluss – Bachelor of Science in Health Studies (BSc) 
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Medizinisch-technische Dienste 

Diätologie 

Der Diätdienst und ernährungsmedizinische Beratungsdienst umfasst die 

eigenverantwortliche Auswahl, Zusammenstellung und Berechnung sowie die 

Anleitung und Überwachung der Zubereitung besonderer Kostformen zur 

Ernährung Kranker oder krankheitsverdächtiger Personen nach ärztlicher 

Anordnung einschließlich der Beratung der Kranken oder ihrer Angehörigen 

über die praktische Durchführung ärztlicher Diätverordnungen innerhalb und 

außerhalb einer Krankenanstalt; ohne ärztliche Anordnung die Auswahl, 

Zusammenstellung und Berechnung der Kost für gesunde Personen und 

Personengruppen oder Personen und Personengruppen unter besonderen 

Belastungen (z.B. Schwangerschaft, Sport) einschließlich der Beratung dieser 

Personenkreise über Ernährung. 

Zugangsvoraussetzung 

 
 Reifeprüfung: Matura 

   Berufsreifeprüfung 

   Studienberechtigungsprüfung 

   ………  

 

Aufnahmeverfahren 

 
 schriftlicher Test 

 Bewerbungsgespräch 

 Eignungstest 

 

 

Das Studium 

 
 Vollzeit 

 Studiengebühr 

 6 Semester inkl. Berufspraktikum 

 Bachelor 

 Abschluss – Bachelor of Science in Health Studies (BSc) 
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Medizinisch-technische Dienste 

Ergotherapie 

Der ergotherapeutische Dienst umfasst die eigenverantwortliche Behandlung 

von Kranken und Behinderten nach ärztlicher Anordnung durch handwerkliche 

und gestalterische Tätigkeiten, das Training der Selbsthilfe und die 

Herstellung, den Einsatz und die Unterweisung im Gebrauch von Hilfsmitteln 

einschließlich Schienen zu Zwecken der Prophylaxe, Therapie und 

Rehabilitation; ohne ärztliche Anordnung die Beratungs- und 

Schulungstätigkeit sowohl auf dem Gebiet der Ergonomie als auch auf dem 

Gebiet des allgemeinen Gelenkschutzes an Gesunden. 

 

Zugangsvoraussetzung 

 
 Reifeprüfung: Matura 

   Berufsreifeprüfung 

   Studienberechtigungsprüfung 

   ………  

 

 

Aufnahmeverfahren 

 
 schriftlicher Test 

 Bewerbungsgespräch 

 

 

Das Studium 

 
 Vollzeit 

 Studiengebühr 

 6 Semester inkl. Berufspraktikum 

 Bachelor 

 Abschluss – Bachelor of Science in Health Studies (BSc) 
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Medizinisch-technische Dienste 

Logopädie 

Der logopädisch-phoniatrisch-audiologische Dienst umfasst die 

eigenverantwortliche logopädische Befunderhebung und Behandlung von 

Sprach-, Sprech-, Stimm- und Hörstörungen sowie audiometrische 

Untersuchungen nach ärztlicher Anordnung. 

 

Zugangsvoraussetzung 

 
 Reifeprüfung: Matura 

   Berufsreifeprüfung 

   Studienberechtigungsprüfung 

   ………  

 

 

Aufnahmeverfahren 

 
 schriftlicher Test 

 Bewerbungsgespräch 

 Eignungstest 

 

 

Das Studium 

 
 Vollzeit 

 Studiengebühr 

 6 Semester inkl. Berufspraktikum 

 Bachelor 

 Abschluss – Bachelor of Science in Health Studies (BSc) 
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Medizinisch-technische Dienste 

Orthoptik 

Der orthoptische Dienst umfasst die eigenverantwortliche Ausführung von 

vorbeugenden Maßnahmen sowie die Untersuchung, Befunderhebung und 

Behandlung von Sehstörungen, Schielen, Schwachsichtigkeit und 

Bewegungsstörungen der Augen nach ärztlicher Anordnung. 

 

 

Zugangsvoraussetzung 

 
 Reifeprüfung: Matura 

   Berufsreifeprüfung 

   Studienberechtigungsprüfung 

   ………  

 

 

Aufnahmeverfahren 

 
 schriftlicher Test 

 Bewerbungsgespräch 

 orthoptischer Befund 

 

 

Das Studium 

 
 Vollzeit 

 Studiengebühr 

 6 Semester inkl. Berufspraktikum 

 Bachelor 

 Abschluss – Bachelor of Science in Health Studies (BSc) 
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Gesundheits- und Krankenpflege 
 

Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege 

 
 

Der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege trägt die 

Verantwortung für die unmittelbare und mittelbare Pflege von Menschen in 

allen Altersstufen, Familien und Bevölkerungsgruppen in mobilen, ambulanten, 

teilstationären und stationären Versorgungsformen sowie allen 

Versorgungsstufen (Primärversorgung, ambulante spezialisierte Versorgung 

sowie stationäre Versorgung). Handlungsleitend sind dabei ethische, 

rechtliche, interkulturelle, psychosoziale und systemische Perspektiven und 

Grundsätze. 

Der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege trägt auf 

Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse durch gesundheitsfördernde, 

präventive, kurative, rehabilitative sowie palliative Kompetenzen zur 

Förderung und Aufrechterhaltung der Gesundheit, zur Unterstützung des 

Heilungsprozesses, zur Linderung und Bewältigung von gesundheitlicher 

Beeinträchtigung sowie zur Aufrechterhaltung der höchstmöglichen 

Lebensqualität aus pflegerischer Sicht bei. 

Im Rahmen der medizinischen Diagnostik und Therapie führen 

Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege die 

ihnen von Ärzten übertragenen Maßnahmen und Tätigkeiten durch. 

Im Rahmen der interprofessionellen Zusammenarbeit tragen Angehörige 

des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege zur 

Aufrechterhaltung der Behandlungskontinuität bei. 
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Zugangsvoraussetzung 

 
 gesundheitliche Eignung 

 Vertrauenswürdigkeit 

 erfolgreiche Absolvierung von zehn Schulstufen 

 bei Fachhochschulausbildung > Reifeprüfung  

    

 

 

 

 

Aufnahmeverfahren 

 
 schriftlicher Test 

 Bewerbungsgespräch 

 

 

 

 

Die Ausbildung 

 
Bis 31.12.2023 möglich: 

 Vollzeit (drei Jahre) 

 Mind. 4.600 Stunden (praktische – und theoretische Ausbildung) 

 Abschluss – kommissionelle Prüfung > Diplom  

 

 

 Fachhochschul-Bachelorstudiengang 
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Pflegeassistenzberufe 

Pflegefachassistenz 

Pflegeassistenz 

 
Sie sind Gesundheits- und Krankenpflegeberufe zur Unterstützung von 

Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 

sowie von Ärzten. 

Die Pflegeassistenzberufe umfassen die Durchführung der ihnen nach 

Beurteilung durch Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 

Krankenpflege im Rahmen des Pflegeprozesses übertragenen Aufgaben und 

Tätigkeiten in verschiedenen Pflege- und Behandlungssituationen bei 

Menschen aller Altersstufen in mobilen, ambulanten, teilstationären und 

stationären Versorgungsformen sowie auf allen Versorgungsstufen. 

Im Rahmen der medizinischen Diagnostik und Therapie führen 

Pflegeassistenzberufe die ihnen von Ärzten übertragenen oder von 

Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 

weiterübertragenen Maßnahmen durch. 
 

 

 
 

Zugangsvoraussetzung 

 
 gesundheitliche Eignung 

 Vertrauenswürdigkeit 

 mindestens 17 Jahre alt 

 Pflegeassistenz > erfolgreiche Absolvierung von neun Schulstufen 

 Pflegefachassistenz > erfolgreiche Absolvierung von zehn Schulstufen 

    

 

 

Aufnahmeverfahren 

 
 schriftlicher Test 

 Bewerbungsgespräch 
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Die Ausbildung 

 

 

 
Pflegeassistenz 

 

 Vollzeit 

 1.600 Stunden (praktische – und theoretische Ausbildung) 

 Abschluss – kommissionelle Prüfung > Zeugnis 

 

 

 

Pflegefachassistenz  

 

 Vollzeit 

 3.200 Stunden (praktische – und theoretische Ausbildung) 

 Abschluss – kommissionelle Prüfung > Diplom 
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Sozialbetreuungsberufe 
 

Altenbetreuung 

Familienbetreuung 

Behindertenbetreuung 

Behindertenbegleitung 

 

 

Diplom-Sozialbetreuer/innen 
 mit dem Schwerpunkt Altenarbeit 

 mit dem Schwerpunkt Familienarbeit 

 mit dem Schwerpunkt Behindertenarbeit 

 mit dem Schwerpunkt Behindertenbegleitung 
 

Diplom-Sozialbetreuer/innen üben sämtliche Tätigkeiten aus, die auch von 

Fach-Sozialbetreuer/innen ausgeführt werden, können dies aber auf Basis 

ihrer vertieften, wissenschaftlich fundierten Ausbildung und den bei der 

Verfassung einer Diplomarbeit erworbenen Kompetenzen mit höherer 

Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Diplom-Sozialbetreuer/innen 

nehmen über die unmittelbaren Betreuungsaufgaben hinausgehend konzeptive 

und planerische Aufgaben betreffend die Gestaltung der Betreuungsarbeit 

wahr. Diplom-Sozialbetreuer/innen verfügen über Kompetenzen der 

Koordination und der fachlichen Anleitung von Mitarbeiter/inne/n und 

Helfer/inne/n in Fragen der Sozialbetreuung. 

 

Die Ausbildung zum/zur Pflegeassistenten/in nach dem Gesundheits- und 

Krankenpflegegesetz bildet einen integrierenden Bestandteil der 

Ausbildungen zum/zur Diplom- bzw. Fach-Sozialbetreuer/in mit Schwerpunkt 

Alten-, Familien- oder Behindertenarbeit. 

 

 
 

Fach-Sozialbetreuer/innen 
 mit dem Schwerpunkt Altenarbeit 

 mit dem Schwerpunkt Behindertenarbeit 

 mit dem Schwerpunkt Behindertenbegleitung 

 

Aufgaben von Fach-Sozialbetreuer/innen Fach-Sozialbetreuer/innen sind 

ausgebildete Fachkräfte für die Mitgestaltung der Lebenswelt von 

Menschen, die aufgrund von Alter, Behinderung oder einer anderen 

schwierigen Lebenslage in ihrer Lebensgestaltung benachteiligt sind. Sie 

verfügen über umfängliches Wissen um die vielfältigen Aspekte eines Lebens 
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mit Benachteiligung und können eine breite Palette an Möglichkeiten der 

Begleitung, Unterstützung und Hilfe realisieren, und zwar in allen Fragen der 

Daseinsgestaltung, von Alltagsbewältigung bis hin zu Sinnfindung. Das 

Besondere dieses Berufes besteht nicht in hoher Spezialisierung auf eng 

umrissene Felder oder in Konzentration auf Pflege, sondern in der Bündelung 

all jener Kompetenzen, die für eine umfassende, lebensweltorientierte 

Begleitung in den unmittelbaren Lebensbereichen der betreffenden 

Menschen erforderlich sind. 

 

Die Ausbildung zum/zur Pflegeassistenten/in nach dem Gesundheits- und 

Krankenpflegegesetz bildet einen integrierenden Bestandteil der 

Ausbildungen zum/zur Diplom- bzw. Fach-Sozialbetreuer/in mit Schwerpunkt 

Alten-, Familien- oder Behindertenarbeit. 

 

 

 

Heimhelfer/innen 
Der/die Heimhelfer/in unterstützt betreuungsbedürftige Menschen, das 

sind Personen aller Altersstufen, die durch Alter, gesundheitliche 

Beeinträchtigung oder schwierige soziale Umstände nicht in der Lage sind, 

sich selbst zu versorgen, bei der Haushaltsführung und den Aktivitäten des 

täglichen Lebens im Sinne der Unterstützung von Eigenaktivitäten und der 

Hilfe zur Selbsthilfe. Dies sind insbesondere Personen, die aber dennoch in 

ihrer Wohnung bzw. betreuten Wohneinheit oder Wohngemeinschaft bleiben 

möchten. Als wichtiges Bindeglied zwischen dem Klienten/der Klientin, 

dessen/deren sozialem Umfeld und allen anderen Bezugspersonen arbeitet 

der Heimhelfer/die Heimhelferin im Team mit der Hauskrankenpflege und 

den Angehörigen der Mobilen Betreuungsdienste. 

 

 

 

Die Ausbildung 
 

 Diplomniveau:         1.800 UE Theorie + 1.800 h Praxis (3 Jahre) 

 Fachniveau:           1.200 UE Theorie + 1.200 h Praxis (2 Jahre) 

 Heimhelfer/innen       200 UE Theorie + 200 h Praxis 
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Medizinischer Masseur 

Heilmasseur 

 

 
Medizinischer Masseur 

 
Der Beruf des medizinischen Masseurs umfasst die Durchführung von 
 

 klassischer Massage, 

 Packungsanwendungen, 

 Thermotherapie, 

 Ultraschalltherapie und 

 Spezialmassagen 

 

zu Heilzwecken nach ärztlicher Anordnung unter Anleitung und Aufsicht 

eines Arztes oder eines Angehörigen des physiotherapeutischen Dienstes. 

 

 

 

Zugangsvoraussetzung 

 
 körperliche, geistige und gesundheitliche Eignung  

(Blindheit kein Ausschlussgrund) 

 Vertrauenswürdigkeit 

 mindestens 17 Jahre alt  

 positive Absolvierung der 9. Schulstufe 

    

 

 

Die Ausbildung 

 
 1.690 Stunden (praktische – und theoretische Ausbildung) 

 Abschluss – kommissionelle Prüfung > Abschlusszeugnis 
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Heilmasseur 
 

 

Der Beruf des Heilmasseurs umfasst die eigenverantwortliche Durchführung 

von 
 

 klassischer Massage, 

 Packungsanwendungen, 

 Thermotherapie, 

 Ultraschalltherapie und 

 Spezialmassagen 

 

zu Heilzwecken nach ärztlicher Anordnung. 

 

 

 

 

Zugangsvoraussetzung 

 

 
Voraussetzungen für die Aufnahme zur Ausbildung zum Heilmasseur ist eine 

Berufsberechtigung als "medizinischer Masseur"/"medizinische Masseurin". 

 

 

 

 

Die Ausbildung 

 

 
 800 Stunden (theoretische Ausbildung) 

 Abschluss – kommissionelle Prüfung > Abschlusszeugnis 
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Sanitäter 
 

Rettungssanitäter 
 

Der Sanitätsdienst umfasst den Tätigkeitsbereich des Rettungssanitäters 

und des Notfallsanitäters entsprechend die eigenverantwortliche Anwendung 

von Maßnahmen der 
 

 qualifizierten Ersten Hilfe, 

 Sanitätshilfe und 

 Rettungstechnik, 
 

einschließlich diagnostischer und therapeutischer Verrichtungen. 

 

 

Zugangsvoraussetzung 

 
 gesundheitliche Eignung 

 Vertrauenswürdigkeit 

 mindestens 17 Jahre alt 

 erfolgreiche Absolvierung der allgemeinen Schulpflicht 

    

 

 

Aufnahmeverfahren 

 
 schriftlicher Test 

 Bewerbungsgespräch 

 

 

 

Die Ausbildung 

 
 260 Stunden (praktische – und theoretische Ausbildung) 

 Abschluss – kommissionelle Prüfung > Abschlusszeugnis 
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Notfallsanitäter 
 

Der Sanitätsdienst umfasst den Tätigkeitsbereich des Rettungssanitäters 

und des Notfallsanitäters entsprechend die eigenverantwortliche Anwendung 

von Maßnahmen der 
 

 qualifizierten Ersten Hilfe, 

 Sanitätshilfe und 

 Rettungstechnik, 
 

einschließlich diagnostischer und therapeutischer Verrichtungen. 

 

 

 

Zugangsvoraussetzung 

 
 Berufs- bzw. Tätigkeitsberechtigung zum Rettungssanitäter, 

 Nachweis von mindestens 160 Stunden Einsatz im Rettungs- und 

Krankentransportsystem, mit welchem die Eignung für die Ausbildung 

zum Notfallsanitäter bestätigt wird    

 

 

 

Aufnahmeverfahren 

 
 Eingangstests 

 

 

 

Die Ausbildung 

 
 480 Stunden (praktische – und theoretische Ausbildung) 

 Abschluss – kommissionelle Prüfung > Abschlusszeugnis 
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Medizinische Assistenzberufe 
 

Desinfektionsassistenz 
 

Die Desinfektionsassistenz umfasst die Reduktion und Beseitigung von 

Mikroorganismen und parasitären makroskopischen Organismen nach 

ärztlicher Anordnung und unter ärztlicher Aufsicht. 
 

Ausbildung 

 mindestens 650 Stunden (praktische – und theoretische Ausbildung) 

 Abschluss > Zeugnis 

 

Gipsassistenz 
 

Die Gipsassistenz umfasst die Assistenz beim Anlegen ruhigstellender und 

starrer Wundverbände, insbesondere von Gips-, Kunstharz- und 

thermoplastischen Verbänden, sowie das Anwenden von einfachen 

Gipstechniken aus therapeutischen Gründen nach ärztlicher Anordnung und 

unter ärztlicher Aufsicht. 
 

Ausbildung 

 mindestens 650 Stunden (praktische – und theoretische Ausbildung) 

 Abschluss > Zeugnis 

 
 

Laborassistenz 
 

Die Laborassistenz umfasst die Durchführung automatisierter und einfacher 

manueller Routineparameter im Rahmen von standardisierten 

Laboruntersuchungen nach ärztlicher Anordnung und unter Aufsicht. 
 

Ausbildung 

 mindestens 1300 Stunden (praktische – und theoretische Ausbildung)  

 Abschluss > Zeugnis 

 

Obduktionsassistenz 
 

Die Obduktionsassistenz umfasst die Assistenz bei der Leichenöffnung im 

Rahmen der Anatomie, der Histopathologie, der Zytopathologie sowie der 

Gerichtsmedizin nach ärztlicher Anordnung und unter ärztlicher Aufsicht. 

 

Ausbildung 

 mindestens 650 Stunden (praktische – und theoretische Ausbildung) 

 Abschluss > Zeugnis 
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Operationsassistenz 
 

Die Operationsassistenz umfasst die Assistenz bei der Durchführung 

operativer Eingriffe nach ärztlicher Anordnung und unter Aufsicht. 

 

Ausbildung 

 mindestens 1100 Stunden (praktische – und theoretische Ausbildung) 

 Abschluss > Zeugnis 

 

Ordinationsassistenz 
 

Die Ordinationsassistenz umfasst die Assistenz bei medizinischen 

Maßnahmen in ärztlichen Ordinationen, ärztlichen Gruppenpraxen, 

selbständigen Ambulatorien und Sanitätsbehörden nach ärztlicher 

Anordnung und Aufsicht. 

 

Ausbildung 

 mindestens 650 Stunden (praktische – und theoretische Ausbildung) 

 Abschluss > Zeugnis 

 

Röntgenassistenz 

Die Röntgenassistenz umfasst die Durchführung von einfachen 

standardisierten Röntgenuntersuchungen sowie die Assistenz bei 

radiologischen Untersuchungen nach ärztlicher Anordnung und unter 

Aufsicht. 

 

Ausbildung 

 mindestens 1300 Stunden (praktische – und theoretische Ausbildung) 

 Abschluss > Zeugnis 

 

 

 

Zugangsvoraussetzungen 
 

 erfolgreiche Absolvierung der 9. Schulstufe 

 erforderliche gesundheitliche Eignung 

 erforderliche Vertrauenswürdigkeit 
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Zahnärztliche Assistenz 
 

 

Die zahnärztliche Assistenz umfasst die Unterstützung von Angehörigen des 

zahnärztlichen Berufs und des Dentistenberufs sowie von Fachärzten/innen 

für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie bei der Behandlung und Betreuung 

der Patienten/innen einschließlich der Durchführung von organisatorischen 

und Verwaltungstätigkeiten in der zahnärztlichen Ordination. 

 

 

 

 

 

Zugangsvoraussetzung 

 
 gesundheitliche Eignung 

 Vertrauenswürdigkeit 

 erfolgreiche Absolvierung der 9. Schulstufe 

 Vorliegen eines Dienstverhältnisses einschließlich 

Einverständniserklärung der Dienstgeber/des Dienstgebers 

    

 

 

 

 

Die Ausbildung 

 
Dauer: 3 Jahre 

 mind. 600 Stunden theoretische Ausbildung 

 mind. 3000 Stunden praktische Ausbildung 

 Abschluss – kommissionelle Prüfung > Zeugnis 
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Notizen 


